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hat, in hilfloser Lage vorsätzlich verläßt, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
bestraft.

(2) Wird die Handlung von leiblichen Eltern gegen 
ihr Kind begangen, so tritt Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren sein.

(3) Ist durch die Handlung eine schwere Körper
verletzung der ausgesetzten oder verlassenen Person 
verursacht worden, so tritt Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren und, wenn durch die 
Handlung der Tod verursacht worden ist, Freiheits
strafe nicht unter drei Jahren ein.

§222

Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen 
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah
ren bestraft.

Siebzehnter Abschnitt 
Körperverletzung

§223

(1) Wer vorsätzlich einen anderen körperlich miß
handelt oder an der Gesundheit beschädigt, wird we
gen Körperverletzung mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ist die Handlung gegen Verwandte aufsteigen
der Linie begangen, so ist auf Freiheitsstrafe von 
einem Monat bis zu fünf Jahren zu erkennen.

§ 223 a

Ist die Körperverletzung mittels einer Waffe, ins
besondere eines Messers oder eines anderen gefährli
chen Werkzeugs oder mittels eines hinterlistigen Über
falls oder von mehreren gemeinschaftlich oder mittels 
einer das Leben gefährdenden Behandlung begangen, 
so tritt Freiheitsstrafe von zwei Monaten bis zu 
fünf Jahren ein.

läßt, wird von einem gesellschaftlichen Organ der 
Rechtspflege zur Verantwortung gezogen oder mit öf
fentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf Be
währung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
bestraft.

(2) Wer durch die Tat eine schwere Körperverlet
zung fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren, und wer den Tod fahrlässig 
verursacht, mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren 
bestraft.

§ 114 
Fahrlässige Tötung

(1) Wer fahrlässig einen Menschen tötet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verur
teilung auf Bewährung bestraft.

(2) In schweren Fällen wird der Täter mit Frei
heitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. 
Ein schwerer Fall liegt vor, wenn

1. mehrere Menschen getötet werden;
2. die fahrlässige Tötung auf einer rücksichtslosen 

Verletzung von Bestimmungen zum Schutze von Le
ben und Gesundheit der Menschen beruht oder der 
Täter seine Sorgfaltspflichten im gesellschaftlichen Zu
sammenleben in besonders verantwortungsloser Weise 
verletzt.

§ 115

Vorsätzliche Körperverletzung

(1) Wer vorsätzlich die Gesundheit eines Menschen 
schädigt oder ihn körperlich mißhandelt, wird von 
einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Ver
antwortung gezogen oder mit öffentlichem Tadel, 
Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung oder Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

vgl. § 116 (bei § 224 StGB West)

(2) Der Versuch ist strafbar, wenn gefährliche 
Mittel oder Methoden angewandt werden.


